
§ 34

S ch l u s s v o r s c h r i f t e n

idF des KStG 2002 v. 15.10.2002 (BGBl. I 2002, 4144; BStBl. I 2002, 1169),
zuletzt geändert durch AIFM-StAnpG v. 18.12.2013 (BGBl. I 2013, 4318;

BStBl. I 2014, 2)

(1) Diese Fassung des Gesetzes gilt, soweit in den folgenden Absätzen
nichts anderes bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum 2012.
(2) Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 3 des Geset-
zes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) ist bei vom Kalenderjahr ab-
weichenden Wirtschaftsjahren erstmals für den Veranlagungszeitraum
2002 anzuwenden, wenn das erste im Veranlagungszeitraum 2001 enden-
de Wirtschaftsjahr vor dem 1. Januar 2001 beginnt.
(2a) § 2 Nr. 2 und § 5 Abs. 2 Nr. 1 in der Fassung des Artikels 2 des Geset-
zes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) sind erstmals auf Entgelte an-
zuwenden, die nach dem 17. August 2007 zufließen.
(3) 1§ 5 Abs. 1 Nr. 2 ist für die Landestreuhandstelle Hessen – Bank für
Infrastruktur – rechtlich unselbständige Anstalt in der Landesbank Hes-
sen-Thüringen Girozentrale erstmals für den Veranlagungszeitraum 2007
sowie für die Investitions- und Förderbank Niedersachsen erstmals für
den Veranlagungszeitraum 2008 anzuwenden. 2§ 5 Absatz 1 Nummer 2
ist für die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen – rechtlich unselb-
ständige Anstalt in der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale –
erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden. 3Die Steuerbe-
freiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 in der bis zum 24. Dezember 2008 geltenden
Fassung ist für die Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH
sowie für die Niedersächsische Landestreuhandstelle – Norddeutsche
Landesbank Girozentrale – letztmals für den Veranlagungszeitraum 2007
anzuwenden. 4Die Steuerbefreiung nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 ist für
die Investitionsbank Hessen, für die Wohnungsbauförderungsanstalt
Nordrhein-Westfalen – Anstalt der NRW.Bank – und für die Landestreu-
handstelle Hessen – Bank für Infrastruktur – rechtlich unselbständige
Anstalt in der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale – letztmals
für den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden.
(3a) § 5 Abs. 1 Nr. 8 in der Fassung des Artikels 31 des Gesetzes vom 9.
Dezember 2004 (BGBl. I S. 3242) ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2005 anzuwenden.
(3b) § 5 Abs. 1 Nr. 16 in der am 21. Dezember 2004 geltenden Fassung ist
erstmals für den Veranlagungszeitraum 2005 anzuwenden.
(3c) § 5 Abs. 1 Nr. 23 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 15.
Dezember 2003 (BGBl. I S. 2645) ist auch in Veranlagungszeiträumen vor
2003 anzuwenden.
(4) 1§ 5 Abs. 2, § 8a Abs. 1, die §§ 8b, 15, 16 und 18, § 26 Abs. 6, die §§ 27,
28 und 29, § 32 Abs. 2, § 33 Abs. 1 und 2, §§ 35, 36, 37, 38 und 39 sowie
§ 40 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 2
des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3858) sind, soweit in
den folgenden Absätzen nichts anderes bestimmt ist, erstmals für den
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Veranlagungszeitraum anzuwenden, für den erstmals das Körperschaft-
steuergesetz in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober
2000 (BGBl. I S. 1433) anzuwenden ist. 2§ 29 des Körperschaftsteuergeset-
zes in der Fassung des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) wird
mit Wirkung ab diesem Veranlagungszeitraum nicht mehr angewendet.
(5) 1Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie Vereine können bis
zum 31. Dezember 1991, in den Fällen des § 54 Abs. 4 des Körperschaft-
steuergesetzes in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom 18. De-
zember 1989 (BGBl. I S. 2212) bis zum 31. Dezember 1992 oder, wenn es
sich um Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften oder Vereine in dem
in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet handelt, bis zum
31. Dezember 1993 durch schriftliche Erklärung auf die Steuerbefreiung
nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 und 14 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fas-
sung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) ver-
zichten, und zwar auch für den Veranlagungszeitraum 1990. 2Die Körper-
schaft ist mindestens für fünf aufeinander folgende Kalenderjahre an die
Erklärung gebunden. 3Die Erklärung kann nur mit Wirkung vom Beginn
eines Kalenderjahrs an widerrufen werden. 4Der Widerruf ist spätestens
bis zur Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung des Kalenderjahrs zu er-
klären, für das er gelten soll.
(5a) § 5 Abs. 2 Nr. 2 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 19.
Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist auch für Veranlagungszeiträume vor
2009 anzuwenden.
(6) 1§ 8 Abs. 1 Satz 2 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 19.
Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist auch für Veranlagungszeiträume vor
2009 anzuwenden. 2§ 8 Abs. 3 Satz 4 bis 6 in der Fassung des Artikels 4
des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist erstmals auf
verdeckte Einlagen anzuwenden, die nach dem 18. Dezember 2006 getä-
tigt wurden. 3§ 8 Abs. 4 in der am 23. Dezember 2001 geltenden Fassung
ist neben § 8c des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels
2 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) letztmals anzuwen-
den, wenn mehr als die Hälfte der Anteile an einer Kapitalgesellschaft in-
nerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren übertragen werden, der vor dem
1. Januar 2008 beginnt, und der Verlust der wirtschaftlichen Identität vor
dem 1. Januar 2013 eintritt. 4§ 8 Abs. 7 in der Fassung des Artikels 3 des
Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist auch für Veranla-
gungszeiträume vor 2009 anzuwenden. 5Ist im Einzelfall vor dem 18. Juni
2008 bei der Einkommensermittlung nach anderen Grundsätzen als nach
§ 8 Abs. 7 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 19. Dezember
2008 (BGBl. I S. 2794) verfahren worden, so sind diese Grundsätze inso-
weit letztmals für den Veranlagungszeitraum 2011 maßgebend. 6Entfällt
nach dem 18. Juni 2008 erstmals die Mehrheit der Stimmrechte nicht
mehr unmittelbar oder mittelbar auf juristische Personen des öffentlichen
Rechts oder tragen trotz Bestehens des Stimmrechtserfordernisses nach
diesem Tag erstmals auch andere als diese Gesellschafter die Verluste
aus den Dauerverlustgeschäften, ist Satz 5 für Veranlagungszeiträume
vor 2012 nicht mehr anzuwenden. 7§ 8 Abs. 8 in der Fassung des Artikels
3 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist erstmals für
den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden. 8Der zum 31. Dezember
2008 für einen Betrieb gewerblicher Art, der durch eine Zusammenfas-
sung entstanden war, festgestellte Verlustvortrag, gilt als in diesem Be-
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trieb gewerblicher Art entstanden. 9§ 8 Abs. 9 in der Fassung des Artikels
3 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist erstmals für
den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden. 10Ein auf den Schluss des
Veranlagungszeitraums 2008 festgestellter Verlustvortrag ist sachgerecht
nach Maßgabe des § 8 Abs. 9 aufzuteilen, die sich hiernach ergebenden
jeweiligen Beträge gelten als Ausgangsbetrag bei der Anwendung des
§ 10d des Einkommensteuergesetzes in dem folgenden Veranlagungs-
zeitraum. 11Für den Verlustrücktrag nach Maßgabe des § 10d des Ein-
kommensteuergesetzes in den Veranlagungszeitraum 2008 ist die Summe
der sich im Veranlagungszeitraum 2009 ergebenden Beträge aus den ein-
zelnen Sparten maßgebend. 12Nach Inkrafttreten des Artikels 4 des Geset-
zes vom 12. August 2008 (BGBl. I S. 1672) ist Satz 9 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass an die Stelle der Angabe „Satz 5“ die Angabe „Satz 8“
tritt. 13§ 8 Absatz 9 Satz 8 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom
8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2009 anzuwenden. 14§ 8 Absatz 10 Satz 1 in der Fassung des Artikels
17 des Gesetzes vom 1. November 2011 (BGBl. I S. 2131) ist erstmals für
den Veranlagungszeitraum 2012 anzuwenden.
(6a) 1§ 8a in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 22. Dezember
2003 (BGBl. I S. 2840) ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden,
das nach dem 31. Dezember 2003 beginnt. 2§ 8a Abs. 1 Satz 2 in der in
Satz 1 genannten Fassung ist nicht anzuwenden, wenn die Rückgriffs-
möglichkeit des Dritten allein auf der Gewährträgerhaftung einer Ge-
bietskörperschaft oder einer anderen Einrichtung des öffentlichen Rechts
gegenüber den Gläubigern eines Kreditinstituts für Verbindlichkeiten be-
ruht, die bis zum 18. Juli 2001 vereinbart waren; Gleiches gilt für bis zum
18. Juli 2005 vereinbarte Verbindlichkeiten, wenn deren Laufzeit nicht
über den 31. Dezember 2015 hinausgeht. 3§ 8a in der Fassung des Artikels
2 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals für
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 25. Mai 2007 beginnen und
nicht vor dem 1. Januar 2008 enden. 4§ 8a Abs. 2 und 3 in der in Satz 3 ge-
nannten Fassung ist nicht anzuwenden, wenn die Rückgriffsmöglichkeit
des Dritten allein auf der Gewährträgerhaftung einer Gebietskörperschaft
oder einer anderen Einrichtung des öffentlichen Rechts gegenüber den
Gläubigern eines Kreditinstituts für Verbindlichkeiten beruht, die bis
zum 18. Juli 2001 vereinbart waren; Gleiches gilt für bis zum 18. Juli 2005
vereinbarte Verbindlichkeiten, wenn deren Laufzeit nicht über den 31.
Dezember 2015 hinausgeht. 5§ 8a Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Arti-
kels 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3950) ist erstmals
für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2009 en-
den. 6§ 8a Absatz 1 Satz 3 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom
22. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3950) ist erstmals auf schädliche Betei-
ligungserwerbe nach dem 31. Dezember 2009 anzuwenden.
(7) 1§ 8b ist erstmals anzuwenden für
1. Bezüge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Einkommensteuer-

gesetzes, auf die bei der ausschüttenden Körperschaft der Vierte Teil
des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 4 des Ge-
setzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) nicht mehr anzuwenden ist;

2. Gewinne und Gewinnminderungen im Sinne des § 8b Abs. 2 und 3
nach Ablauf des ersten Wirtschaftsjahrs der Gesellschaft, an der die
Anteile bestehen, das dem letzten Wirtschaftsjahr folgt, das in dem
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Veranlagungszeitraum endet, in dem das Körperschaftsteuergesetz in
der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034) letztmals anzuwenden ist.

2Bis zu den in Satz 1 genannten Zeitpunkten ist § 8b des Körperschaft-
steuergesetzes in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli
2000 (BGBl. I S. 1034) weiter anzuwenden. 3Bei der Gewinnermittlung für
Wirtschaftsjahre, die nach dem 15. August 2001 enden, gilt Folgendes:
4§ 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 4
des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) ist mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass über Satz 2 der Vorschrift hinausgehend auch Gewinn-
minderungen aus Teilwertabschreibungen nicht zu berücksichtigen sind,
soweit die Anteile von einem verbundenen Unternehmen (§ 15 des Ak-
tiengesetzes) erworben worden sind. 5Die Wertminderung von Anteilen
an Kapitalgesellschaften, die die Voraussetzungen für die Anwendung
des § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Arti-
kels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) im Zeitpunkt der
Wertminderung nicht oder nicht mehr erfüllen, ist in Höhe des Teils der
Anschaffungskosten der Anteile nicht zu berücksichtigen, der bei der
Veräußerung der Anteile durch einen früheren Anteilseigner nach § 8b
Abs. 2 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels
4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) oder nach § 8b Abs. 2
Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 4 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1850) bei der Ermittlung
des Einkommens außer Ansatz geblieben ist. 6Die Wertminderung von
Anteilen an inländischen oder ausländischen Kapitalgesellschaften ist
nicht zu berücksichtigen, soweit sie auf eine Wertminderung im Sinne
der Sätze 4 und 5 von Anteilen an nachgeordneten Kapitalgesellschaften
zurückzuführen ist. 7§ 8b Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 letzter Halbsatz des Körper-
schaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 20.
Dezember 2001 (BGBl. I S. 3858) ist erstmals auf Veräußerungen anzu-
wenden, die nach dem 15. August 2001 erfolgen. 8§ 8b Abs. 8 und § 21
Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 sind anzuwenden:
1. in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2003

(BGBl. I S. 2840) erstmals für den Veranlagungszeitraum 2004, bei
vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahren erstmals für den
Veranlagungszeitraum 2005;

2. auf einheitlichen, bis zum 30. Juni 2004 zu stellenden, unwiderrufli-
chen Antrag bereits für die Veranlagungszeiträume 2001 bis 2003, bei
vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahren für die Veranla-
gungszeiträume 2002 bis 2004 (Rückwirkungszeitraum). 2Dabei ist
§ 8b Abs. 8 in folgender Fassung anzuwenden:
„(8) 1Die Absätze 1 bis 7 sind anzuwenden auf Anteile, die bei Le-
bens- und Krankenversicherungsunternehmen den Kapitalanlagen zu-
zurechnen sind, mit der Maßgabe, dass die Bezüge, Gewinne und Ge-
winnminderungen zu 80 Prozent bei der Ermittlung des Einkommens
zu berücksichtigen sind. 2Satz 1 gilt nicht für Gewinne im Sinne des
Absatzes 2, soweit eine Teilwertabschreibung in früheren Jahren nach
Absatz 3 bei der Ermittlung des Einkommens unberücksichtigt ge-
blieben ist und diese Minderung nicht durch den Ansatz eines höhe-
ren Werts ausgeglichen worden ist. 3Gewinnminderungen, die im Zu-
sammenhang mit den Anteilen im Sinne des Satzes 1 stehen, sind bei

KStG § 34 Schlussvorschriften

K 4 | Hey ertragsteuerrecht.de



der Ermittlung des Einkommens nicht zu berücksichtigen, wenn das
Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen die Anteile von ei-
nem verbundenen Unternehmen (§ 15 des Aktiengesetzes) erworben
hat, soweit ein Veräußerungsgewinn für das verbundene Unterneh-
men nach Absatz 2 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom
23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) bei der Ermittlung des Einkom-
mens außer Ansatz geblieben ist. 4Für die Ermittlung des Einkom-
mens sind die Anteile mit den nach handelsrechtlichen Vorschriften
ausgewiesenen Werten anzusetzen, die bei der Ermittlung der nach
§ 21 abziehbaren Beträge zu Grunde gelegt wurden. 5Negative Ein-
künfte des Rückwirkungszeitraums dürfen nicht in Veranlagungszeit-
räume außerhalb dieses Zeitraums rück- oder vorgetragen werden.
6Auf negative Einkünfte des Rückwirkungszeitraums ist § 14 Abs. 1
nicht anzuwenden. 7Entsprechendes gilt für Pensionsfonds.“

9§ 8b Abs. 10 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 14. August
2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2007
anzuwenden. 10§ 8b Abs. 9 ist für den Veranlagungszeitraum 2004 in der
folgenden Fassung anzuwenden:
„(9) Die Absätze 7 und 8 gelten nicht für Bezüge im Sinne des Absatzes 1,
auf die die Mitgliedstaaten der Europäischen Union Artikel 4 Abs. 1 der
Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 über das gemein-
same Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener
Mitgliedstaaten (ABl. EG Nr. L 225 S. 6, Nr. L 266 S. 20, 1997 Nr. L 16
S. 98), zuletzt geändert durch Akte über die Beitrittsbedingungen und die
Anpassungen der Verträge – Beitritt der Tschechischen Republik, der Re-
publik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Repu-
blik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Po-
len, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik (ABl. EU
2003 Nr. L 236 S. 33), anzuwenden haben.“
11§ 21 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom
9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3310) ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2004 anzuwenden. 12§ 8b Abs. 1 Satz 2 bis 4 in der Fassung des Arti-
kels 4 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist erstmals
auf Bezüge im Sinne des § 8b Abs. 1 Satz 1 anzuwenden, die nach dem
18. Dezember 2006 zugeflossen sind. 13§ 8b Absatz 1 Satz 2 in der Fassung
des Artikels 3 des Gesetzes vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) ist erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 2014 anzuwenden. 14Bei vom Kalen-
derjahr abweichenden Wirtschaftsjahren ist § 8b Absatz 1 Satz 2 in der
Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809)
erstmals für den Veranlagungszeitraum anzuwenden, in dem das Wirt-
schaftsjahr endet, das nach dem 31. Dezember 2013 begonnen hat. 15§ 8b
Absatz 10 Satz 1 bis 5 und 7 bis 11 in der Fassung des Artikels 3 des Ge-
setzes vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) ist erstmals für nach dem 31.
Dezember 2013 überlassene Anteile anzuwenden. 16§ 8b Absatz 10 Satz 6
in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 26. Juni 2013 (BGBl. I
S. 1809) ist auf alle offenen Fälle anzuwenden.
(7a) 1§ 8b Abs. 4 in der am 12. Dezember 2006 geltenden Fassung ist für
Anteile weiter anzuwenden, die einbringungsgeboren im Sinne des § 21
des Umwandlungssteuergesetzes in der am 12. Dezember 2006 geltenden
Fassung sind, und für Anteile im Sinne des § 8b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2, die
auf einer Übertragung bis zum 12. Dezember 2006 beruhen. 2§ 8b Ab-
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satz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 21. März 2013
(BGBl. I S. 561) ist erstmals für Bezüge im Sinne des § 8b Absatz 1 anzu-
wenden, die nach dem 28. Februar 2013 zufließen. 3§ 8b Absatz 10 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 21. März 2013 (BGBl. I S. 561)
ist erstmals auf die Überlassung von Anteilen anzuwenden, die nach dem
28. Februar 2013 erfolgt.
(7b) 1§ 8c in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 14. August 2007
(BGBl. I S. 1912) findet erstmals für den Veranlagungszeitraum 2008 und
auf Anteilsübertragungen nach dem 31. Dezember 2007 Anwendung.
2§ 8c Absatz 1 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2009 (BGBl. I S. 3950) ist erstmals auf schädliche Beteiligungserwerbe
nach dem 31. Dezember 2009 anzuwenden.
(7c) 1§ 8c Absatz 1a in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 22.
Dezember 2009 (BGBl. I S. 3950) findet erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 2008 und auf Anteilsübertragungen nach dem 31. Dezember
2007 Anwendung. 2Erfüllt ein nach dem 31. Dezember 2007 erfolgter Be-
teiligungserwerb die Voraussetzungen des § 8c Absatz 1a, bleibt er bei
Anwendung des § 8c Absatz 1 Satz 1 und 2 unberücksichtigt. 3§ 8c Ab-
satz 1a ist nur anzuwenden, wenn
1. eine rechtskräftige Entscheidung des Gerichts oder des Gerichtshofs

der Europäischen Union den Beschluss der Europäischen Kommis-
sion K(2011) 275 vom 26. Januar 2011 im Verfahren Staatliche Beihilfe
C 7/2010 (ABl. L 235 vom 10.9.2011, S. 26) für nichtig erklärt und fest-
stellt, dass es sich bei § 8c Absatz 1a nicht um eine staatliche Beihilfe
im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union handelt,

2. die Europäische Kommission einen Beschluss zu § 8c Absatz 1a nach
Artikel 7 Absatz 2, 3 oder 4 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des
Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwen-
dung von Artikel 93 des EG-Vertrags (ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1),
die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 1791/2006 des Rates vom
20. November 2006 (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 1) geändert wurde,
fasst und mit dem Beschluss weder die Aufhebung noch die Ände-
rung des § 8c Absatz 1a gefordert wird oder

3. die Voraussetzungen des Artikels 2 des Beschlusses der Europäischen
Kommission K(2011) 275 erfüllt sind und die Steuerfestsetzung vor
dem 26. Januar 2011 erfolgt ist.

4Die Entscheidung oder der Beschluss im Sinne des Satzes 3 Nummer 1
oder 2 sind vom Bundesministerium der Finanzen im Bundesgesetzblatt
bekannt zu machen. 5§ 8c Absatz 1a ist dann in den Fällen des Satzes 3
Nummer 1 und 2 anzuwenden, soweit Steuerbescheide noch nicht be-
standskräftig sind.
(8) 1§ 12 Abs. 2 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2001 (BGBl. I S. 3858) ist erstmals auf Vermögensübertragungen
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2001 vorgenommen werden.
2§ 12 Absatz 1 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 8. Dezem-
ber 2010 (BGBl. I S. 1768) und Absatz 3 in der Fassung des Artikels 3 des
Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782) ist erstmals für nach
dem 31. Dezember 2005 endende Wirtschaftsjahre anzuwenden. 3Für
Wirtschaftsjahre, die vor dem 1. Januar 2006 enden, gilt § 12 Absatz 1 in
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der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I
S. 1768) für Fälle, in denen ein bisher einer inländischen Betriebsstätte
einer unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse zuzuordnendes Wirtschaftsgut einer auslän-
dischen Betriebsstätte dieser Körperschaft, Personenvereinigung oder
Vermögensmasse zuzuordnen ist, deren Einkünfte durch ein Abkommen
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung freigestellt sind oder wenn das
Wirtschaftsgut bei einer beschränkt steuerpflichtigen Körperschaft, Per-
sonenvereinigung oder Vermögensmasse nicht mehr einer inländischen
Betriebsstätte zuzuordnen ist. 4§ 12 Abs. 2 in der Fassung des Artikel 3
des Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782) ist erstmals auf
Vorgänge anzuwenden, die nach dem 12. Dezember 2006 zur Eintragung
in ein öffentliches Register angemeldet werden. 5§ 12 Abs. 2 Satz 2 in der
in Satz 1 genannten Fassung ist letztmals auf Vorgänge anzuwenden, die
bis zum 13. Dezember 2006 zur Eintragung in ein öffentliches Register
angemeldet werden.
(8a) 1§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 in der Fassung des Artikels 3 des Geset-
zes vom 10. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2332) gilt erstmals für Zuwendun-
gen, die im Veranlagungszeitraum 2007 geleistet werden. 2Auf Antrag des
Steuerpflichtigen ist auf Zuwendungen, die im Veranlagungszeitraum
2007 geleistet werden, § 9 Abs. 1 Nr. 2 in der bis zum 31. Dezember 2006
geltenden Fassung anzuwenden. 3§ 9 Abs. 3 Satz 3 in der Fassung des Ar-
tikels 3 des Gesetzes vom 10. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2332) gilt erstmals
für Zuwendungen, die im Veranlagungszeitraum 2007 geleistet werden.
4§ 9 Absatz 2 Satz 3 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 20.
April 2009 (BGBl. I S. 774) gilt erstmals für Zuwendungen, die im Ver-
anlagungszeitraum 2007 geleistet werden. 5§ 9 Absatz 1 Nummer 2 Satz 1
bis 5 und Absatz 3 Satz 3 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom
8. April 2010 (BGBl. I S. 386) ist in allen Fällen anzuwenden, in denen die
Körperschaftsteuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist; dabei sind
die für den jeweiligen Veranlagungszeitraum bisher festgelegten Höchst-
abzugsgrenzen weiterhin maßgebend. 6§ 9 Absatz 1 Nummer 2 Satz 4 in
der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 26. Juni 2013 (BGBl. I
S. 1809) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2013 anzuwenden.
7§ 9 Absatz 1 Nummer 2 Satz 5 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes
vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592) gilt erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2012. 8§ 9 Absatz 1 Nummer 2 Satz 6 und Absatz 3 Satz 2
in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 8. April 2010 (BGBl. I
S. 386) ist auf Zuwendungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
2009 geleistet werden. 9§ 9 Absatz 1 Nummer 2 Satz 7 in der Fassung des
Artikels 2 des Gesetzes vom 8. April 2010 (BGBl. I S. 386) ist in allen Fäl-
len anzuwenden, in denen die Körperschaftsteuer noch nicht bestands-
kräftig festgesetzt ist und in denen die Mitgliedsbeiträge nach dem 31.
Dezember 2006 geleistet werden. 10§ 9 Absatz 3 Satz 2 in der Fassung des
Artikels 4 des Gesetzes vom 21. März 2013 (BGBl. I S. 556) ist erstmals
für den Veranlagungszeitraum 2013 anzuwenden.
(8b) 1§ 13 Absatz 3 Satz 2 bis 11 ist letztmals für Wirtschaftsjahre anzu-
wenden, die vor dem 1. Januar 2011 enden. 2Der nach § 13 Absatz 3 Satz 8
festgestellte verbleibende Abschreibungsverlust und das Vortragsvolu-
men können nur noch mit Mietgewinnen verrechnet werden, die in Wirt-
schaftsjahren erzielt werden, die bis zum 31. Dezember 2010 enden. 3Eine
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Verrechnung mit Mietgewinnen, die in Wirtschaftsjahren erzielt werden,
die nach dem 31. Dezember 2010 enden, ist nicht mehr möglich. 4Eine
Feststellung nach § 13 Absatz 3 Satz 8 des Abschreibungsverlustes und
des Vortragsvolumens findet letztmalig zum 31. Dezember 2010 statt.
(9) § 14 ist anzuwenden:
1. für den Veranlagungszeitraum 2000 und frühere Veranlagungszeiträu-

me in folgender Fassung:
„(1) 1Verpflichtet sich eine Aktiengesellschaft oder Kommanditgesell-
schaft auf Aktien mit Geschäftsleitung und Sitz im Inland (Organge-
sellschaft) durch einen Gewinnabführungsvertrag im Sinne des § 291
Abs. 1 des Aktiengesetzes, ihren ganzen Gewinn an ein einziges ande-
res inländisches gewerbliches Unternehmen abzuführen, so ist das
Einkommen der Organgesellschaft, soweit sich aus § 16 nichts ande-
res ergibt, dem Träger des Unternehmens (Organträger) zuzurech-
nen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
1. Der Organträger muss an der Organgesellschaft vom Beginn ihres

Wirtschaftsjahrs an ununterbrochen und unmittelbar in einem sol-
chen Maße beteiligt sein, dass ihm die Mehrheit der Stimmrechte
aus den Anteilen an der Organgesellschaft zusteht (finanzielle Ein-
gliederung). 2Eine mittelbare Beteiligung genügt, wenn jede der
Beteiligungen, auf denen die mittelbare Beteiligung beruht, die
Mehrheit der Stimmrechte gewährt.

2. Die Organgesellschaft muss von dem in Nummer 1 bezeichneten
Zeitpunkt an ununterbrochen nach dem Gesamtbild der tatsäch-
lichen Verhältnisse wirtschaftlich und organisatorisch in das Un-
ternehmen des Organträgers eingegliedert sein. 2Die organisatori-
sche Eingliederung ist stets gegeben, wenn die Organgesellschaft
durch einen Beherrschungsvertrag im Sinne des § 291 Abs. 1 des
Aktiengesetzes die Leitung ihres Unternehmens dem Unterneh-
men des Organträgers unterstellt oder wenn die Organgesellschaft
eine nach den Vorschriften der §§ 319 bis 327 des Aktiengesetzes
eingegliederte Gesellschaft ist. 3Der Beherrschungsvertrag muss
zu Beginn des Wirtschaftsjahrs der Organgesellschaft, für das die
organisatorische Eingliederung auf Grund des Vertrags erstmals
bestehen soll, abgeschlossen sein und durchgeführt werden und
bis zum Ende des folgenden Wirtschaftsjahrs wirksam werden.

3. Der Organträger muss eine unbeschränkt steuerpflichtige natürli-
che Person oder eine nicht steuerbefreite Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des § 1 mit Ge-
schäftsleitung und Sitz im Inland oder eine Personengesellschaft
im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes mit
Geschäftsleitung und Sitz im Inland sein. 2An der Personengesell-
schaft dürfen nur Gesellschafter beteiligt sein, die mit dem auf sie
entfallenden Teil des zuzurechnenden Einkommens im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes der Einkommensteuer oder der Körper-
schaftsteuer unterliegen. 3Sind ein oder mehrere Gesellschafter der
Personengesellschaft beschränkt einkommensteuerpflichtig, so
muss die Voraussetzung der Nummer 1 im Verhältnis zur Per-
sonengesellschaft selbst erfüllt sein. 4Das Gleiche gilt, wenn an der
Personengesellschaft eine oder mehrere Körperschaften, Perso-
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nenvereinigungen oder Vermögensmassen beteiligt sind, die ihren
Sitz oder ihre Geschäftsleitung nicht im Inland haben.

4. Der Gewinnabführungsvertrag muss bis zum Ende des Wirt-
schaftsjahrs der Organgesellschaft, für das Satz 1 erstmals ange-
wendet werden soll, auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen und
bis zum Ende des folgenden Wirtschaftsjahrs wirksam werden.
2Er muss während seiner gesamten Geltungsdauer durchgeführt
werden. 3Eine vorzeitige Beendigung des Vertrags durch Kündi-
gung ist unschädlich, wenn ein wichtiger Grund die Kündigung
rechtfertigt. 4Die Kündigung oder Aufhebung des Gewinnabfüh-
rungsvertrags auf einen Zeitpunkt während des Wirtschaftsjahrs
der Organgesellschaft wirkt auf den Beginn dieses Wirtschafts-
jahrs zurück.

5. Die Organgesellschaft darf Beträge aus dem Jahresüberschuss nur
insoweit in die Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 des Handelsgesetz-
buchs) mit Ausnahme der gesetzlichen Rücklagen einstellen, als
dies bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich
begründet ist.

(2) 1Schließen sich mehrere gewerbliche Unternehmen im Sinne des
Absatzes 1 Nr. 3, die gemeinsam im Verhältnis zur Organgesellschaft
die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 erfüllen, in der Rechtsform
einer Personengesellschaft lediglich zum Zwecke der einheitlichen
Willensbildung gegenüber der Organgesellschaft zusammen, ist die
Personengesellschaft als gewerbliches Unternehmen anzusehen,
wenn jeder Gesellschafter der Personengesellschaft ein gewerbliches
Unternehmen unterhält. 2Der Personengesellschaft ist das Einkom-
men der Organgesellschaft vorbehaltlich des § 16 zuzurechnen, wenn
zusätzlich zu den Voraussetzungen nach Absatz 1
1. jeder Gesellschafter der Personengesellschaft an der Organgesell-

schaft vom Beginn ihres Wirtschaftsjahrs an ununterbrochen be-
teiligt ist und den Gesellschaftern die Mehrheit der Stimmrechte
im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 an der Organgesellschaft zusteht,

2. die Personengesellschaft vom Beginn des Wirtschaftsjahrs der Or-
gangesellschaft an ununterbrochen besteht,

3. der Gewinnabführungsvertrag mit der Personengesellschaft abge-
schlossen ist und im Verhältnis zu dieser Gesellschaft die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Nr. 4 erfüllt sind,

4. durch die Personengesellschaft gewährleistet ist, dass der koor-
dinierte Wille der Gesellschafter in der Geschäftsführung der Or-
gangesellschaft tatsächlich durchgesetzt wird und

5. die Organgesellschaft jedes der gewerblichen Unternehmen der
Gesellschafter der Personengesellschaft nach Maßgabe des Absat-
zes 1 Nr. 2 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli
2000 (BGBl. I S. 1034) wirtschaftlich fördert oder ergänzt.“;

2. die Absätze 1 und 2 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom
20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3858) für die Veranlagungszeiträume
2001 und 2002;

3. Absatz 1 Satz 2 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 16.
Mai 2003 (BGBl. I S. 660) im Veranlagungszeitraum 2002, wenn der

Schlussvorschriften § 34 KStG

HHR Lfg. 263 April 2014 Hey | K 9



Gewinnabführungsvertrag nach dem 20. November 2002 abgeschlos-
sen wird. 2In den Fällen, in denen der Gewinnabführungsvertrag vor
dem 21. November 2002 abgeschlossen worden ist, gilt Absatz 1 Nr. 3
des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144);

4. Absatz 3 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 9. Dezember
2004 (BGBl. I S. 3310) ist erstmals für Mehrabführungen von Organ-
gesellschaften anzuwenden, deren Wirtschaftsjahr nach dem 31. De-
zember 2003 endet;

5. Absatz 4 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2007 (BGBl. I S. 3150) ist auch für Veranlagungszeiträume vor
2008 anzuwenden;

6. Absatz 2 in der am 24. Dezember 2008 geltenden Fassung ist letztmals
anzuwenden, wenn das Wirtschaftsjahr der Organgesellschaft vor
dem 1. Januar 2009 endet. 2Abweichend von Satz 1 ist auf gemein-
samen Antrag der Organgesellschaft und des Organträgers § 14 Abs. 1
auf Organgesellschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungs-
unternehmen sind und deren Wirtschaftsjahr nach dem 31. Dezember
2007 endet, anzuwenden mit der Maßgabe, dass für den Organträger
und die Organgesellschaft § 21 in der Fassung des Artikels 3 des Ge-
setzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) erstmals ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2008 anzuwenden ist.

7. Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes
vom 20. Februar 2013 (BGBl. I S. 285) ist in allen noch nicht bestands-
kräftig veranlagten Fällen anzuwenden.

8. Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz und Satz 1 Nummer 5 und § 17 Satz 1
in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 20. Februar 2013
(BGBl. I S. 285) ist in allen noch nicht bestandskräftig veranlagten
Fällen anzuwenden.

9. Absatz 5 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 20. Februar
2013 (BGBl. I S. 285) gilt erstmals für Feststellungszeiträume, die
nach dem 31. Dezember 2013 beginnen.

(10) 1§ 15 Nr. 2 ist bei der Ermittlung des Einkommens des Organträgers
anzuwenden, wenn die Ermittlung des dem Organträger zuzurechnenden
Einkommens der Organgesellschaft nach dem Körperschaftsteuergesetz
in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I
S. 1433), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember
2001 (BGBl. I S. 3858), vorzunehmen ist. 2§ 15 Satz 1 Nr. 2 in der am 12.
Dezember 2006 geltenden Fassung ist weiter anzuwenden, soweit in dem
dem Organträger zuzurechnenden Einkommen der Organgesellschaft
ein Übernahmegewinn im Sinne des § 4 Abs. 7 des Umwandlungssteuer-
gesetzes in der am 21. Mai 2003 geltenden Fassung enthalten ist. 3§ 15
Satz 1 Nr. 3 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 14. August
2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die
nach dem 25. Mai 2007 beginnen und nicht vor dem 1. Januar 2008 enden.
4§ 15 Satz 1 Nr. 4 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 19. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist auch für Veranlagungszeiträume vor
2009 anzuwenden; Absatz 6 Satz 5 und 6 gilt entsprechend. 5§ 15 Satz 1
Nr. 5 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2794) ist erstmals für Veranlagungszeiträume ab 2009 anzu-
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wenden. 6Nach Inkrafttreten des Artikels 4 des Gesetzes vom 12. August
2008 (BGBl. I S. 1672) ist Satz 4 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an
die Stelle der Angabe „Satz 5 und 6“ die Angabe „Satz 8 und 9“ tritt.
(10a) § 16 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 14. August 2007
(BGBl. I S. 1912) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2008 anzu-
wenden.
(10b) 1§ 17 Satz 2 Nummer 2 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes
vom 20. Februar 2013 (BGBl. I S. 285) ist erstmals auf Gewinnabführungs-
verträge anzuwenden, die nach dem Tag des Inkrafttretens dieses Geset-
zes abgeschlossen oder geändert werden. 2Enthält ein Gewinnabfüh-
rungsvertrag, der vor diesem Zeitpunkt wirksam abgeschlossen wurde,
keinen den Anforderungen des § 17 Satz 2 Nummer 2 in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592) ge-
ändert worden ist, entsprechenden Verweis auf § 302 des Aktiengesetzes,
steht dies der Anwendung der §§ 14 bis 16 für Veranlagungszeiträume,
die vor dem 1. Januar 2015 enden, nicht entgegen, wenn eine Verlustüber-
nahme entsprechend § 302 des Aktiengesetzes tatsächlich erfolgt ist und
eine Verlustübernahme entsprechend § 17 Satz 2 Nummer 2 in der Fas-
sung des Artikels 2 des Gesetzes vom 20. Februar 2013 (BGBl. I S. 285)
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2014 wirksam vereinbart wird. 3Für die
Anwendung des Satzes 2 ist die Vereinbarung einer Verlustübernahme
entsprechend § 17 Satz 2 Nummer 2 in der Fassung des Artikels 2 des Ge-
setzes vom 20. Februar 2013 (BGBl. I S. 285) nicht erforderlich, wenn die
steuerliche Organschaft vor dem 1. Januar 2015 beendet wurde. 4Die Än-
derung im Sinne des Satzes 2 eines bestehenden Gewinnabführungsver-
trags gilt für die Anwendung des § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 nicht als
Neuabschluss.
(10c) 1§ 21 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 19. Dezember
2008 (BGBl. I S. 2794) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 an-
zuwenden. 2In den Fällen des Absatzes 9 Satz 1 Nr. 6 Satz 2 in der Fas-
sung des Artikels 3 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I
S. 2794) ist § 21 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 19. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2794) erstmals für den Veranlagungszeitraum
2008 anzuwenden. 3§ 21 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 ist für die Veranla-
gungszeiträume 2010 bis 2015 in der folgenden Fassung anzuwenden:
1. die Zuführungen innerhalb des am Bilanzstichtag endenden Wirt-

schaftsjahrs und der vier vorangegangenen Wirtschaftsjahre, soweit
die Summe dieser Beträge nicht höher ist als das 1,2-Fache der Sum-
me der drei Zuführungen, die zum Schluss des im Veranlagungszeit-
raum 2009 endenden letzten Wirtschaftsjahrs zulässigerweise ermittelt
wurden. 2Der Betrag nach Satz 1 darf nicht niedriger sein als der Be-
trag, der sich ergeben würde, wenn das vor Inkrafttreten des Artikels
2 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) geltende
Recht weiter anzuwenden wäre,

(11) 1§ 21b Satz 3 ist letztmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das
nach dem 31. Dezember 2002 endet. 2Eine Rücklage, die am Schluss des
letzten vor dem 1. Januar 1999 endenden Wirtschaftsjahrs zulässigerweise
gebildet ist, ist in den folgenden fünf Wirtschaftsjahren mit mindestens je
einem Fünftel gewinnerhöhend aufzulösen.
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(11a) § 23 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 14. August 2007
(BGBl. I S. 1912) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2008 anzu-
wenden.
(11b) § 25 Abs. 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 11 des Gesetzes vom
29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076) ist erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 2004 anzuwenden.
(11c) 1§ 26 Abs. 6 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 2. De-
zember 2004 (BGBl. I S. 3112) ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum
2004 anzuwenden. 2§ 26 Abs. 6 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes
vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) ist erstmals ab dem Veranlagungszeit-
raum 2005 anzuwenden. 3§ 26 Abs. 6 Satz 1 erster Halbsatz in Verbindung
mit Satz 3 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 13. Dezember
2006 (BGBl. I S. 2878) ist für alle Veranlagungszeiträume anzuwenden,
soweit Steuerbescheide noch nicht bestandskräftig sind. 4§ 26 Abs. 6
Satz 1 zweiter Halbsatz in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom
13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist erstmals auf ausländische Quel-
lensteuern anzuwenden, die von Bezügen im Sinne des § 8b Abs. 1 Satz 1
erhoben wurden, die nach dem 18. Dezember 2006 zugeflossen sind. 5§ 26
Absatz 2 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 26. Juni 2013
(BGBl. I S. 1809) ist in allen Fällen anzuwenden, in denen § 50d Absatz 10
des Einkommensteuergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes
vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) anzuwenden ist.
(12) 1Die Vorschriften des Vierten Teils des Körperschaftsteuergesetzes in
der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034) sind letztmals anzuwenden
1. für Gewinnausschüttungen, die auf einem den gesellschaftsrecht-

lichen Vorschriften entsprechenden Gewinnverteilungsbeschluss für
ein abgelaufenes Wirtschaftsjahr beruhen und die in dem ersten Wirt-
schaftsjahr erfolgen, das in dem Veranlagungszeitraum endet, für den
das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 3 des Geset-
zes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) erstmals anzuwenden ist;

2. für andere Ausschüttungen und sonstige Leistungen, die in dem Wirt-
schaftsjahr erfolgen, das dem in Nummer 1 genannten Wirtschafts-
jahr vorangeht.

2Für unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften und Personenvereini-
gungen, deren Leistungen bei den Empfängern zu den Einnahmen im
Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 des Einkommensteuergesetzes in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I
S. 1433), dieses wiederum geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.
Dezember 2000 (BGBl. I S. 1812), gehören, beträgt die Körperschaftsteuer
45 Prozent der Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 des Ein-
kommensteuergesetzes in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433), dieses wiederum geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1812), zuzüglich
der darauf entfallenden Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 3 des
Einkommensteuergesetzes in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433), dieses wiederum geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1812), für die
der Teilbetrag im Sinne des § 54 Abs. 11 Satz 1 des Körperschaftsteuerge-
setzes in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000
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(BGBl. I S. 1034) als verwendet gilt. 3§ 44 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 Satz 3 des
Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes
vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) gilt entsprechend. 4Die Körperschaft-
steuer beträgt höchstens 45 Prozent des zu versteuernden Einkommens.
5Die Sätze 2 bis 4 gelten nicht für steuerbefreite Körperschaften und Per-
sonenvereinigungen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9, soweit die Einnahmen
in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Steuerbe-
freiung ausgeschlossen ist. 6Die Körperschaftsteuer beträgt 40 Prozent
der Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Einkommen-
steuergesetzes in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 23. Okto-
ber 2000 (BGBl. I S. 1433), dieses wiederum geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1812), zuzüglich der darauf
entfallenden Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 3 des Einkommen-
steuergesetzes in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 23. Okto-
ber 2000 (BGBl. I S. 1433), dieses wiederum geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1812), für die der Teilbetrag
im Sinne des § 30 Abs. 1 Nr. 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fas-
sung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) als
verwendet gilt. 7Die Körperschaftsteuer beträgt höchstens 40 Prozent des
zu versteuernden Einkommens abzüglich des nach den Sätzen 2 bis 4 be-
steuerten Einkommens. 8Die Sätze 3 und 5 gelten entsprechend.
(13) 1§ 28 Abs. 4 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Arti-
kels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) gilt auch, wenn für
eine Gewinnausschüttung zunächst der in § 54 Abs. 11 Satz 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14.
Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) genannte Teilbetrag als verwendet gegolten
hat. 2Ist für Leistungen einer Kapitalgesellschaft nach § 44 oder § 45 des
Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes
vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) Eigenkapital im Sinne des § 54 Abs. 11
Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 4 des
Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) bescheinigt worden, bleibt
die der Bescheinigung zugrunde gelegte Verwendung unverändert, wenn
später eine höhere Leistung gegen den Teilbetrag nach § 54 Abs. 11
Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 4 des
Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) verrechnet werden könnte.
(13a) 1§ 31 Abs. 1 Satz 2 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom
14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2008 anzuwenden. 2§ 31 Abs. 1a in der Fassung des Artikels 6 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2850) ist erstmals für den
Veranlagungszeitraum 2011 anzuwenden.
(13b) 1§ 32 Abs. 3 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 14. Au-
gust 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals auf Einkünfte anzuwenden, die
nach dem 17. August 2007 zufließen. 2Für Einkünfte, die nach dem 17.
August 2007 und vor dem 1. Januar 2008 zufließen, ist § 32 Abs. 3 mit der
Maßgabe anzuwenden, dass der Steuersatz 10 Prozent beträgt. 3§ 32 Ab-
satz 5 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 21. März 2013
(BGBl. I S. 561) ist erstmals für die im Kalenderjahr 2013 zugeflossenen
Kapitalerträge im Sinne des § 32 Absatz 5 Satz 1 anzuwenden. 4Für Kapi-
talerträge, die in einem Kalenderjahr vor 2013 zugeflossen sind, gilt § 32
Absatz 5 unter der Voraussetzung, dass für die Kapitalerträge im Sinne
des § 32 Absatz 5 Satz 1 die Vorschriften des Vierten Teils des Körper-
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schaftsteuergesetzes in der am 26. Juli 2001 (BGBl. I S. 1034) geltenden
Fassung keine Anwendung finden. 5In den Fällen des Satzes 4 gilt § 32
Absatz 5 Satz 6 erstmals für nach dem 29. November 2012 erlassene Frei-
stellungsbescheide.
(13c) 1§ 32a in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 13. Dezember
2006 (BGBl. I S. 2878) ist erstmals anzuwenden, wenn nach dem 18. De-
zember 2006 ein Steuerbescheid erlassen, aufgehoben oder geändert wird.
2Bei Aufhebung oder Änderung gilt dies auch dann, wenn der aufzuhe-
bende oder zu ändernde Steuerbescheid vor dem 18. Dezember 2006 er-
lassen worden ist.
(13d) 1§ 37 Abs. 2a Nr. 1 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom
16. Mai 2003 (BGBl. I S. 660) ist nicht für Gewinnausschüttungen anzu-
wenden, die vor dem 21. November 2002 beschlossen worden sind und
die nach dem 11. April 2003 und vor dem 1. Januar 2006 erfolgen. 2Für Ge-
winnausschüttungen im Sinne des Satzes 1 und für Gewinnausschüttun-
gen, die vor dem 12. April 2003 erfolgt sind, gilt § 37 Abs. 2 des Körper-
schaftsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.
Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144). 3§ 37 in der Fassung des Artikels 6 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2850) ist erstmals im Kalen-
derjahr 2008 anzuwenden.
(13e) 1§ 38 Abs. 1 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 13. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2878) gilt nur für Genossenschaften, die zum
Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des Körperschaftsteuergesetzes in
der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I
S. 1433) bereits bestanden haben. 2Die Regelung ist auch für Veranla-
gungszeiträume vor 2007 anzuwenden. 3Ist in den Fällen des § 40 Abs. 5
und 6 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 7. Dezember 2006
(BGBl. I S. 2782) die Körperschaftsteuerfestsetzung unter Anwendung
des § 38 der am 27. Dezember 2007 geltenden Fassung vor dem 28. De-
zember 2007 erfolgt, sind die §§ 38 und 40 Abs. 5 und 6 weiter anzuwen-
den. 4§ 38 Abs. 4 bis 9 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 20.
Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist insoweit nicht anzuwenden.
(13f) § 36 ist in allen Fällen, in denen die Endbestände im Sinne des § 36
Absatz 7 noch nicht bestandskräftig festgestellt sind, in der folgenden
Fassung anzuwenden:

„§ 36

Endbe s t ä nd e
(1) Auf den Schluss des letzten Wirtschaftsjahrs, das in dem Veranlagungszeitraum
endet, für den das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom
14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geändert worden ist, letztmals anzuwenden ist, wer-
den die Endbestände der Teilbeträge des verwendbaren Eigenkapitals ausgehend
von den gemäß § 47 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Körperschaftsteuergesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geändert worden
ist, festgestellten Teilbeträgen gemäß den nachfolgenden Absätzen ermittelt.
(2) 1Die Teilbeträge sind um die Gewinnausschüttungen, die auf einem den gesell-
schaftsrechtlichen Vorschriften entsprechenden Gewinnverteilungsbeschluss für
ein abgelaufenes Wirtschaftsjahr beruhen, und die in dem in Absatz 1 genannten
Wirtschaftsjahr folgenden Wirtschaftsjahr erfolgen, sowie um andere Ausschüttun-
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gen und sonstige Leistungen, die in dem in Absatz 1 genannten Wirtschaftsjahr er-
folgen, zu verringern. 2Die Regelungen des Vierten Teils des Körperschaftsteuer-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817),
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geän-
dert worden ist, sind anzuwenden. 3Der Teilbetrag im Sinne des § 54 Absatz 11
Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli
2000 (BGBl. I S. 1034) geändert worden ist (Teilbetrag, der einer Körperschaftsteu-
er in Höhe von 45 Prozent unterlegen hat), erhöht sich um die Einkommensteile,
die nach § 34 Absatz 12 Satz 2 bis 5 einer Körperschaftsteuer von 45 Prozent unter-
legen haben, und der Teilbetrag, der nach dem 31. Dezember 1998 einer Körper-
schaftsteuer in Höhe von 40 Prozent ungemildert unterlegen hat, erhöht sich um
die Beträge, die nach § 34 Absatz 12 Satz 6 bis 8 einer Körperschaftsteuer von 40
Prozent unterlegen haben, jeweils nach Abzug der Körperschaftsteuer, der sie un-
terlegen haben.
(3) (weggefallen)
(4) Ist die Summe der unbelasteten Teilbeträge im Sinne des § 30 Absatz 2 Num-
mer 1 bis 3 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034) nach Anwendung des Absatzes 2 negativ, sind diese Teilbeträge zunächst
untereinander und danach mit den mit Körperschaftsteuer belasteten Teilbeträgen
in der Reihenfolge zu verrechnen, in der ihre Belastung zunimmt.
(5) 1Ist die Summe der unbelasteten Teilbeträge im Sinne des § 30 Absatz 2 Num-
mer 1 bis 3 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034) nach Anwendung des Absatzes 2 nicht negativ, sind zunächst die Teil-
beträge im Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 1 und 3 in der Fassung des Artikels 4
des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) zusammenzufassen. 2Ein sich aus
der Zusammenfassung ergebender Negativbetrag ist vorrangig mit einem positi-
ven Teilbetrag im Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 2 in der Fassung des Artikels
4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) zu verrechnen. 3Ein negativer
Teilbetrag im Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 2 in der Fassung des Artikels 4 des
Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) ist vorrangig mit dem positiven zu-
sammengefassten Teilbetrag im Sinne des Satzes 1 zu verrechnen.
(6) 1Ist einer der belasteten Teilbeträge negativ, sind diese Teilbeträge zunächst
untereinander in der Reihenfolge zu verrechnen, in der ihre Belastung zunimmt.
2Ein sich danach ergebender Negativbetrag mindert vorrangig den nach Anwen-
dung des Absatzes 5 verbleibenden positiven Teilbetrag im Sinne des § 30 Absatz 2
Nummer 2 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034); ein darüber hinausgehender Negativbetrag mindert den positiven zusam-
mengefassten Teilbetrag nach Absatz 5 Satz 1.
(6a) 1Ein sich nach Anwendung der Absätze 1 bis 6 ergebender positiver Teil-
betrag, der einer Körperschaftsteuer von 45 Prozent unterlegen hat, mindert in Hö-
he von 5/22 seines Bestands einen nach Anwendung der Absätze 1 bis 6 verblei-
benden positiven Bestand des Teilbetrags im Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 2
in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) bis
zu dessen Verbrauch. 2Ein sich nach Anwendung der Absätze 1 bis 6 ergebender
positiver Teilbetrag, der einer Körperschaftsteuer von 45 Prozent unterlegen hat,
erhöht in Höhe von 27/5 des Minderungsbetrags nach Satz 1 den nach Anwen-
dung der Absätze 1 bis 6 verbleibenden Bestand des Teilbetrags, der nach dem 31.
Dezember 1998 einer Körperschaftsteuer von 40 Prozent ungemildert unterlegen
hat. 3Der nach Satz 1 abgezogene Betrag erhöht und der nach Satz 2 hinzugerech-
nete Betrag vermindert den nach Anwendung der Absätze 1 bis 6 verbleibenden
Bestand des Teilbetrags, der einer Körperschaftsteuer von 45 Prozent unterlegen
hat.
(7) Die Endbestände sind getrennt auszuweisen und werden gesondert festgestellt;
dabei sind die verbleibenden unbelasteten Teilbeträge im Sinne des § 30 Absatz 2
Nummer 1 und 3 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das zuletzt durch Artikel 4 des Geset-
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zes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geändert worden ist, in einer Summe aus-
zuweisen.“
(13g) § 37 Absatz 1 ist in den Fällen des Absatzes 13f in der folgenden Fassung an-
zuwenden:
„(1) 1Auf den Schluss des Wirtschaftsjahrs, das dem in § 36 Absatz 1 genannten
Wirtschaftsjahr folgt, wird ein Körperschaftsteuerguthaben ermittelt. 2Das Körper-
schaftsteuerguthaben beträgt 15/55 des Endbestands des mit einer Körperschaft-
steuer von 45 Prozent belasteten Teilbetrags zuzüglich 1/6 des Endbestands des
mit einer Körperschaftsteuer von 40 Prozent belasteten Teilbetrags.“
(14) 1Auf Liquidationen, deren Besteuerungszeitraum im Jahr 2001 endet, ist erst-
mals das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom
23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) anzuwenden. 2Bei Liquidationen, die über den
31. Dezember 2000 hinaus fortdauern, endet der Besteuerungszeitraum nach § 11
auf Antrag der Körperschaft oder Personenvereinigung, der bis zum 30. Juni 2002
zu stellen ist, mit Ablauf des 31. Dezember 2000. 3Auf diesen Zeitpunkt ist ein
steuerlicher Zwischenabschluss zu fertigen. 4Für den danach beginnenden Be-
steuerungszeitraum ist Satz 1 anzuwenden. 5In den Fällen des Satzes 2 gelten Li-
quidationsraten, andere Ausschüttungen und sonstige Leistungen, die in dem am
31. Dezember 2000 endenden Besteuerungszeitraum gezahlt worden sind, als
sonstige Leistungen im Sinne des Absatzes 12 Satz 1 Nr. 2 und des § 36 Abs. 2
Satz 1. 6§ 40 Abs. 3 in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002
(BGBl. I S. 4144) ist letztmals für Liquidationen anzuwenden, die vor dem 13. De-
zember 2006 abgeschlossen worden sind.
(15) § 40 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 7. Dezember 2006
(BGBl. I S. 2782) ist erstmals auf Umwandlungen anzuwenden, bei denen die An-
meldung zur Eintragung in ein öffentliches Register nach dem 12. Dezember 2006
erfolgt ist.
(16) 1§ 38 und § 40 in der am 27. Dezember 2007 geltenden Fassung sowie § 10 des
Umwandlungssteuergesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791) sind
auf Antrag weiter anzuwenden für
1. Körperschaften oder deren Rechtsnachfolger, an denen unmittelbar oder mit-

telbar zu mindestens 50 Prozent
a) juristische Personen des öffentlichen Rechts aus Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union oder aus Staaten, auf die das Abkommen über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum Anwendung findet oder

b) Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen im Sinne
des § 5 Abs. 1 Nr. 9 alleine oder gemeinsam beteiligt sind und

2. Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften,
die ihre Umsatzerlöse überwiegend durch Verwaltung und Nutzung eigenen zu
Wohnzwecken dienenden Grundbesitzes, durch Betreuung von Wohnbauten oder
durch die Errichtung und Veräußerung von Eigenheimen, Kleinsiedlungen oder
Eigentumswohnungen erzielen, sowie für steuerbefreite Körperschaften.
2Der Antrag ist unwiderruflich und kann von der Körperschaft bis zum 30. Septem-
ber 2008 bei dem für die Besteuerung zuständigen Finanzamt gestellt werden. 3Die
Körperschaften oder deren Rechtsnachfolger müssen die Voraussetzungen nach
Satz 1 ab dem 1. Januar 2007 bis zum Ende des Zeitraums im Sinne des § 38 Abs. 2
Satz 3 erfüllen. 4Auf den Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem die Voraussetzun-
gen des Satzes 1 nach Antragstellung erstmals nicht mehr vorliegen, wird der End-
betrag nach § 38 Abs. 1 letztmals ermittelt und festgestellt. 5Die Festsetzung und
Erhebung des Körperschaftsteuererhöhungsbetrags richtet sich nach § 38 Abs. 4
bis 9 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I
S. 3150) mit der Maßgabe, dass als Zahlungszeitraum im Sinne des § 38 Abs. 6
Satz 1 die verbleibenden Wirtschaftsjahre des Zeitraums im Sinne des § 38 Abs. 2
Satz 3 gelten. 6Die Sätze 4 und 5 gelten entsprechend, soweit das Vermögen der
Körperschaft oder ihres Rechtsnachfolgers durch Verschmelzung nach § 2 des
Umwandlungsgesetzes oder Auf- oder Abspaltung im Sinne des § 123 Abs. 1 und 2
des Umwandlungsgesetzes ganz oder teilweise auf eine andere Körperschaft über-
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geht und diese keinen Antrag nach Satz 2 gestellt hat. 7§ 40 Abs. 6 in der am 27.
Dezember 2007 geltenden Fassung ist nicht anzuwenden.
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A. Allgemeine Erläuterungen zu § 34

I. Grundinformation zu § 34

§ 34 regelt den zeitlichen Anwendungsbereich des KStG. In Abs. 1 ist bestimmt,
für welchen VZ die aktuelle Fassung des KStG erstmals gilt. In den folgenden
Absätzen werden für einzelne Vorschriften Sonderregeln für die erst- bzw. letzt-
malige Anwendung getroffen.
Die Kommentierung der einzelnen Bestimmungen des § 34 findet sich
nicht an dieser Stelle, sondern jeweils im Zusammenhang mit der materiell-
rechtl. Vorschrift, deren zeitlicher Anwendungsbereich geregelt wird.

II. Rechtsentwicklung des § 34

Die ursprünglich in § 54 geregelten Schlussvorschriften zum KStG sind durch
das Steuersenkungsgesetz (StSenkG) v. 23.10.2000 (BGBl. I 2000, 1433; BStBl. I
2000, 1428) zu § 34 geworden. Seither hat die Vorschrift zahlreiche Änderungen
erfahren. Nahezu jede Änderung des materiellen KStRechts geht mit einer ei-
genständigen Anwendungsregelung in § 34 einher. Siehe zur Rechtsentwicklung
der einzelnen Absätze des § 34 die Kommentierung der jeweiligen Bestimmung.
Verschiedene Fassungen von § 34 KStG: Eine Neufassung von § 34, der
Wegfall einzelner Absätze oder deren Neubesetzung lassen die Fortgeltung der
ursprünglichen Anwendungsregeln unberührt (Frotscher in Frotscher/Maas,
§ 34 Rn. 1; zur Kritik an dieser Praxis s. §§ 52, 52a EStG Anm. 2). Allerdings be-
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steht auch die Möglichkeit der Änderung einzelner Anwendungsvorschriften. In
diesem Fall ersetzt die spätere Fassung vorausgehende Fassungen.

III. Bedeutung des § 34

Die wenig aussagekräftig mit „Schlussvorschriften“ überschriebene Normierung
des (zeitlichen) Anwendungsbereichs des KStG und einzelner Vorschriften in
§ 34 bestimmt, welches Recht zu welchem Zeitpunkt anwendbar ist. Die häufi-
gen Änderungen des KStG machen es erforderlich, hierfür Stichtage festzule-
gen, ab dem die jeweilige Gesetzesänderung gilt. Grundsätzlich darf neues Recht
nur auf nach Verkündung einer Gesetzesänderung verwirklichte Sachverhalte
angewendet werden. Zum Teil wird aber auch eine rückwirkende Anwendung
angeordnet. Soweit die Rückwirkung begünstigender Natur ist (zB § 34 Abs. 5a
zur rückwirkenden Einbeziehung beschränkt stpfl. EU-/EWR-Körperschaften
in die StBefreiung des § 5 Abs. 1 Nr. 9) ist dies verfassungsrechtl. unbedenklich.
Wird dagegen eine Steuerverschärfung für einen Zeitpunkt vor Verkündung des
neuen Gesetzes für anwendbar erklärt, stellt sich die Frage der Vereinbarkeit mit
dem verfassungsrechtl. Rückwirkungsverbot (s. ausführl. Einf. ESt. Anm. 525
und §§ 52, 52a EStG Anm. 2).
Zum Teil enthalten die Abs. 2 ff. auch eigenständige materiell-rechtl. Reglungen.
Dies ist insbes. der Fall, wenn der Gesetzgeber nachträglich bereits aufgehobene
Regelungen verändert, zB bei den Regelungen zur Mehrmütterorganschaft (§ 34
Abs. 9) oder bei der durch BVerfG v. 17.11.2009 (1 BvR 2192/05, BVerfGE
125, 1) notwendig gewordenen Neuregelung der Umgliederung der unter dem
Anrechnungsverfahren erworbenen KSt-Guthaben (§ 34 Abs. 13f idF des JStG
2010 v. 8.12.2010, BGBl. I 2010, 1768; BStBl. I 2010, 1394).

B. Allgemeine Anwendungsregel in § 34 Abs. 1

Abs. 1 bezieht die Anwendung der jeweils aktuellen Fassung des KStG auf einen
VZ. Dieser entspricht gem. § 31 Abs. 1 iVm. § 25 Abs. 1 EStG dem Kj.
Bei abweichendem Wirtschaftsjahren findet die aktuelle Fassung auf alle Wj.
Anwendung, die in dem in Abs. 1 bezeichneten VZ/Kj. enden (§ 7 Abs. 4
Satz 2). § 34 Abs. 2 enthält für Körperschaften mit abweichendem Wj. eine
durch StSenkG v. 23.10.2000 (BGBl. I 2000, 1433) eingefügte Sonderregelung,
die den Übergang vom kstrechtl. Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünftever-
fahren um ein Jahr hinausschiebt (zum zeitlichen Anwendungsbereich des neuen
KStSystems im Einzelnen s. § 8b Anm. 5 ff.; § 36 Anm. 10 ff.).
Zwar ist § 34 Abs. 1 als Grundregel formuliert. Die Abs. 2 ff. enthalten indes so
umfassende Anwendungsregeln zu den einzelnen Vorschriften des KStG, dass
das Regel-Ausnahmeverhältnis hierdurch stark eingeschränkt wird.

C. Abweichende Regelungen in § 34 Abs. 2 ff.

Zu den Einzelregelungen der Abs. 2 ff. s. die Kommentierung der jeweiligen ma-
teriell-rechtl. Vorschrift.
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